
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/3/16 6Ob532/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1989

Norm

ABGB §896

Rechtssatz

Haften Ehegatten einem Dritten zur ungeteilten Hand für Verbindlichkeiten, die zur Finanzierung von Gütern und

Leistungen im Rahmen der ehelichen Lebensgemeinschaft eingegangen wurden, tri6t den Rückgri6 nehmenden

Mitschuldner die Behauptungslast und Beweislast dafür, daß seine Leistungen zur Schuldtilgung seine

Beitragspflichten nach § 94 ABGB überschritten hätten.
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